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Programm für lebenslanges Lernen

ERASMUS
Antragsformular 2010 für
ERASMUS-Praktika/Konsortien
(Studierenden Mobilität für Praktika)
Dieses Formular dient folgenden Zwecken:
1.
ANTRAG AUF BEZUSCHUSSUNG VON STUDIERENDENPRAKTIKA IM RAHMEN DES ERASMUS-PROGRAMMS
2.
ANTRAG AUF ERTEILUNG EINER ZERTIFIZIERUNG ALS Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-PRAKTIKa für KONSORTIEN, die noch nicht zertifiziert sind oder deren früher erhaltene Zertifizierung nicht für das Hochschuljahr 2010/11 gilt.
HINWEIS: Die Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika ist Voraussetzung für die Berechtigung des Konsortiums, Zuschüsse für die Durchführung von Praktika zu beantragen. Die von den Antragstellern in diesem Formular angegebenen Informationen bilden die Grundlage für die Entscheidung, ob das Konsortium eine Zertifizierung erhält und wenn ja, ob diese nur für ein Jahr oder für drei Jahre bis einschließlich 2013 gilt.
1. Antragsdaten
	LLP-Unterprogramm
	ERASMUS
	Aktionsart
	 Praktika



	Aufruf/Ausschreibung
	2010


	Vorzulegen bei
	DAAD, Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit, Ref. 603, Kennedyallee 50, 53175 Bonn



	Antragstellende Organisation
	

	Datum
	

	Beantragung einer Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika
	Bitte geben Sie an, ob Sie zusätzlich zu dem Antrag auf Zuschüsse für Studierendenpraktika auch einen Antrag auf Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika stellen:
 Ja, ich beantrage erstmals eine Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika.
 Ja, ich beantrage eine Verlängerung einer abgelaufenen Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika, d. h.: die früher erhaltene Zertifizierung gilt nicht mehr für das Hochschuljahr 2010/11.
 Nein, unser Konsortium verfügt bereits über eine Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika im Hochschuljahr 2010/11.

	Kennziffer Ihrer Zertifi​zierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika (sofern das Konsortium im Jahr 2007, 2008 oder 2009 zertifiziert wurde)*
	


*Wenn Sie Zweifel bzgl. Ihrer Kennziffer haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Nationale Agentur.
Allgemeine Informationen
Bevor Sie dieses Formular ausfüllen, lesen Sie bitte den entsprechenden Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen der Europäischen Kommission und Ihrer Nationalen Agentur und den entsprechenden Abschnitt im Leitfaden für Antragsteller für das Programm für Lebenslanges Lernen für das Jahr 2010, die zusätzliche Informationen zu den Antragsfristen, den Adressen der Nationalen Agenturen, an die der Antrag gesendet werden muss und den jeweiligen Prioritäten/Schwerpunkten für das Jahr 2010 enthalten. Links zu diesen Dokumenten und weitere Informationen wie etwa häufig gestellte Fragen (FAQ) finden Sie auf der Website des Programms für Lebenslanges Lernen (Lifelong Learning Programme):
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html
Bitte beachten Sie, dass dieses Antragsformular von Konsortien zu verwenden ist, die zur Organisation von Studierenden-Mobilität für Praktika an dem ERASMUS-Unterprogramm teilnehmen möchten. Konsortien, die bereits über eine gültige Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika für das Hochschuljahr 2010/11 verfügen, müssen den Abschnitt 5. nicht ausfüllen. Alle anderen Bewerber erhalten, sofern sie ausgewählt wurden, eine Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika. Die Zertifizierung wird normalerweise für 3 Jahre gewährt; jedoch behält sich die Nationale Agentur das Recht vor, die Zertifizierung bei Bedarf auf ein Jahr zu begrenzen. Bitte beachten Sie, dass Hochschulen, die an einem Konsortium teilnehmen, über eine erweiterte ERASMUS University Charta verfügen müssen, um Anspruch auf die Durchführung von Studierenden-Mobilität durch Praktika zu haben. Die Antragsfrist für das Einreichen der Anträge bei den Nationalen Agenturen endet am 12. März 2010.

Bitte senden Sie eine elektronische Version Ihres Antrags per E-Mail an: Schnocks@daad.de sowie eine Papierversion (ein Original und zwei Kopien) an:


DAAD
Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit

Ref. 603

z. H. Frau Yvonne Schnocks

Kennedyallee 50


53175 Bonn
Alle Antragsteller erhalten eine Empfangsbestätigung.
Gemäß den Standardpraktiken der Kommission können die in Ihrem Antrag angegebenen Informationen von der Kommission zur Evaluierung des Programms für lebenslanges Lernen verwendet werden. Die relevanten Datenschutzbestimmungen werden eingehalten.
Checkliste
Bevor Sie Ihr Antragsformular an die Nationale Agentur senden, vergewissern Sie sich, dass:
· Sie das richtige offizielle Antragsformular für die Aktivität verwendet haben.
· alle relevanten Felder des Formulars vollständig ausgefüllt wurden.
· der gesetzliche Vertreter der antragstellenden Organisation die Ehrenerklärung unterzeichnet hat.
· das Antragsformular nicht handschriftlich ausgefüllt wurde.
· Ihr Antrag die in der Ausschreibung angegebenen Förderkriterien für eine Teilnahme an dieser Aktivität erfüllt.
· das Antragsformular die Originalunterschrift der Person, die rechtmäßig zur Unterzeichnung im Auftrag der antragstellenden Einrichtung/Organisation bevollmächtigt ist, sowie den Originalstempel dieser Einrichtung/Organisation trägt.
· Sie die im Aufruf veröffenlichte Abgabefrist eingehalten haben.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie eine Institution oder Organisation aus dem Bildungs- bzw. Ausbildungssektor sind und 50% ihrer jährlichen Einnahmen (EU-Fördermittel ausgeschlossen) während der vergangenen zwei Jahre aus Quellen der öffentlichen Hand erhalten haben oder von öffentlichen Einrichtungen oder deren Vertretern kontrolliert werden, wird davon ausgegangen, dass Ihnen ausreichende finanzielle und administrative Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Für den Fall, dass Ihre Institution nicht in diese Kategorie fallen sollte, hat die Nationale Agentur das Recht, jederzeit eine Kopie der offiziellen Bilanz des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres oder den Audit-Bericht eines externen Auditors/Prüfers zu verlangen, welche bestätigen, dass Ihre Institution aufgrund der Bilanz des letzten Jahres über die notwendigen finanziellen und administrativen Mittel verfügt, um das beantragte Projekt durchzuführen.
2. Daten des Antragstellers
2.1 
Organisation





 
Dieser Abschnitt bezieht sich auf die Organisation, die das Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika leitet. Wenn Sie in einem Feld Informationen aus einer Bezugstabelle eintragen, geben Sie bitte die Kennzahl und die Beschreibung an, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.
	Vollständiger gesetzlicher Name in Landessprache und -schrift

	

	 
	

	 Vollständiger gesetzlicher Name in lateinischer Schrift (wenn die Originalschrift keine lateinische Schrift ist)
	

	 Abgekürzter Name
	

	Gewinnorientiert/ gemeinnützig
	 Gewinnorientiert
 Gemeinnützig
	Rechtsform
	 Privat
 Öffentlich

	Offizielle Adresse
	

	Postleitzahl
	 
	Ort
	

	Land
	

	Telefon 1
	
	Telefon 2
	

	Fax
	
	
	

	E-Mail
	

	Website
	

	Für Hochschulein​richtungen Code der erweiterten ERASMUS University Charter (EUC)*
	

	Für Hochschulein​richtungen ERASMUS-Code* 
(z. B. B BRUXEL01)
	


*Wenn Sie Zweifel bzgl. Ihres ERASMUS-Codes haben, wenden Sie sich an die Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur: eacea-info@ec.europa.eu ; http://eacea.ec.europa.eu
2.2 Abteilung und Ansprechpartner

 
 
 

	Titel 
	
	Vorname
	

	Familienname
	

	Abteilung
	

	Position 
	

	Adresse
	

	Postleitzahl
	 
	Ort
	 

	Land
	

	Telefon 1
	
	Telefon 2
	

	Mobil 
	
	Fax
	

	E-Mail
	

	Website
	


2.3 Allgemeine Beschreibung der Organisation
Bitte beschreiben Sie die Größe, den Arbeitsumfang, die Fach- und Kompetenzbereiche und die jeweiligen Fachkenntnisse der Institution in dem durch das Projekt abgedeckten Bereich (maximal ½ Seite).
	 


2.4 Rolle der Organisation in dem Projekt/Konsortium
Geben Sie bitte an, welche speziellen Aufgaben der Organisation in dem Konsortium zugewiesen werden sollen und beschreiben Sie die Anzahl und das Profil der an dem Projekt beteiligten Personen (maximal ½ Seite).
	


3. Daten der Partner
· FÜR JEDE ORGANISATION, DIE ZUSÄTZLICH ZU DER KOORDINIERENDEN (ANTRAGSTELLENDEN) ORGANISATION, WIE IN ABSCHNITT 2 BESCHRIEBEN, AN DEM KONSORTIUM TEILNIMMT, MUSS EIN VOLLSTÄNDIGER ABSCHNITT 3.1 ODER 3.2 AUSGEFÜLLT WERDEN. ZU DIESEM ZWECK SOLLTEN ANTRAGSTELLER DIE ENTSPRECHENDEN SEITEN DES FORMULARS KOPIEREN UND DIESEN EINE ANDERE PARTNERNUMMER FÜR JEDE TEILNEHMENDE ORGANISATION IN ABSCHNITT 3.1 (BEI EINER HOCHSCHULE) ODER IN ABSCHNITT 3.2 (BEI JEDER ANDEREN ART VON ORGANISATION) ZUWEISEN. 
3.1 Hochschulen (im Besitz einer erweiterten ERASMUS University Charter) 
	PARTNER 1
	

	Vollständiger gesetzlicher Name in Landessprache und -schrift
	

	Vollständiger gesetzlicher Name in lateinischer Schrift (wenn die Originalschrift keine lateinische Schrift ist)
	

	Website
	

	Für Hochschulein​richtungen Code der erweiterten ERASMUS University Charter (EUC)*
	

	Für Hochschulein​richtungen ERASMUS-Code* (z.B. B BRUXEL01)
	


Bitte kopieren Sie diesen Abschnitt bei weiteren Partnern.

*Wenn Sie Zweifel bzgl. Ihres ERASMUS-Codes haben, wenden Sie sich an die Exekutivagentur : eacea-info@ec.europa.eu ; http://eacea.ec.europa.eu
3.2 Sonstige Organisationen in dem Konsortium
 
 
	PARTNER X
	

	Vollständiger gesetzlicher Name der Organisation in Landessprache und -schrift
	

	Vollständiger gesetzlicher Name in lateinischer Schrift (wenn die Originalschrift keine lateinische Schrift ist)
	

	 Abgekürzter Name
	

	Rechtsform
	 Privat 
 Öffentlich

	Gewinnorientiert/ gemeinnützig
	 Gewinnorientiert
 Gemeinnützig
	
	

	Website
	


Bitte kopieren Sie diesen Abschnitt bei weiteren Partnern.

4. Erklärung des gesetzlichen Vertreters der antragstellenden Organisation
Dieser Abschnitt muss von der Person, die rechtmäßig zur Unterzeichnung im Auftrag der antragstellenden Organisation bevollmächtigt ist, unterzeichnet werden. Diese Erklärung ist von der antragstellenden Organisation auszufüllen und zu unterschreiben.
Zur Unterzeichnung der EU-Zuschussvereinbarung berechtigte Person
  
 

	Titel
	
	Vorname
	

	Familienname
	

	Organisation
	

	Abteilung
	

	Position
	

	Adresse
	

	Postleitzahl
	 
	Ort
	

	Land
	

	Telefon 1
	
	Telefon 2
	

	Fax
	
	
	

	E-Mail
	
	
	


Ehrenerklärung:
Ich, der/die Unterzeichnende,
ersuche meine Nationale Agentur um einen Zuschuss für die Aktivitäten, die in diesem Formular beantragt werden und
erkläre, dass:
· alle in diesem Antrag enthaltenen Informationen nach meinem besten Wissen korrekt sind.
· die von mir vertretene Organisation ordnungsgemäß zur Teilnahme an dieser Ausschreibung berechtigt ist.
· ENTWEDER
Die von mir vertretene Organisation verfügt über die finanziellen  und fachlichen Kapazitäten, um die vorgeschlagenen Aktivitäten oder Arbeitsprogramme durchzuführen.
ODER
Die von mir vertretene Organisation gilt als öffentliche Einrichtung im Sinne der in der Ausschreibung enthaltenen Definition und kann diesen Status auf Anfrage nachweisen, d. h.: Die Organisation bietet Lernmöglichkeiten und
· hat (a) mindestens 50 % ihrer jährlichen Einkünfte in den letzten zwei Jahren aus Quellen der öffentlichen Hand erhalten
· oder wird (b) von öffentlichen Institutionen oder deren Vertretern kontrolliert.
· ich durch meine Organisation bevollmächtigt bin, in deren Auftrag Zuschussvereinbarungen mit der Europäischen Gemeinschaft zu unterzeichnen.
bestätige, dass
 
die von mir vertretene Organisation:
· nicht bankrott ist, abgewickelt wird oder einem gerichtlichen Konkursverfahren unterliegt, keine Vereinbarungen mit Gläubigern getroffen oder ihre Geschäftstätigkeit eingestellt hat und keinem diesbezüglichen Verfahren unterliegt oder sich aufgrund eines solchen gemäß den nationalen Gesetzen oder Vorschriften vorgesehenen Verfahrens in einer vergleichbaren Situation befindet.
· nicht durch ein rechtskräftiges Urteil aus Gründen, die ihre berufliche Zuverlässigkeit infrage stellen,  für schuldig befunden wurde.
· im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit keine schwere Verfehlung begangen hat, die durch ein von der Agentur zugelassenes Mittel nachgewiesen wurde.
· ihre Verpflichtungen bezüglich der Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen oder Steuern entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des Landes, in dem die Organisation ansässig ist oder den Gesetzen des Landes, in dem die Zuschussvereinbarung ausgeführt wird, erfüllt hat.
· keiner rechtskräftigen Verurteilung wegen Betrugs, Korruption, der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung oder anderen illegalen Aktivitäten, die die finanziellen Interessen der Europäischen Gemeinschaft schädigen, unterliegt.
· nicht von einer Verwaltungssanktion nach Art. 96 (1) der Haushaltsordnung betroffen ist (Ratsverordnung 1605/2002 in der Fassung vom 25.06.02).
erkenne an, dass:
· die von mir vertretene Organisation keinen Zuschuss erhält, wenn eine der vorstehenden Erklärungen zum Zeitpunkt des Bezuschussungsverfahrens nicht mehr gültig ist oder sich die Organisation in einer der folgenden Situationen befindet:
· einem Interessenskonflikt (aus familiären, persönlichen oder politischen Gründen oder aufgrund nationaler, wirtschaftlicher oder anderer Interessen, die diese mit einer direkt oder indirekt an dem Bezuschussungsverfahren beteiligten Organisation oder Person teilt).
· falsche Angaben bei der Übermittlung der von der Nationalen Agentur als Voraussetzung für die Teilnahme an dem Bezuschussungsverfahren geforderten Informationen  gemacht hat oder diese Informationen nicht angegeben hat.
Sofern ein Antrag genehmigt wird, ist die Nationale Agentur berechtigt, den Namen und die Adresse dieser Organisation, den Gegenstand der Bezuschussung, den gewährten Betrag und die Finanzierungsrate zu veröffentlichen.
Ich erkenne an, dass administrative und finanzielle Strafen gegen die Einrichtung, die ich repräsentiere, erhoben werden können, sollte diese falsche Angaben gemacht oder im Rahmen eines vorherigen Vertrages oder Zuschussvergabeverfahrens in schwerwiegender Weise gegen ihre vertraglichen Verpflichtungen verstoßen haben.
DATENSCHUTZ
Der Zuschussantrag wird per Computer bearbeitet. Alle persönlichen Daten (wie z. B. Namen, Adressen, Lebensläufe etc.) werden entsprechend der Verordnung (EG) 45/2001 des Europäischen Parlaments und des (Europäischen) Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch Organe und Einrichtungen der Europäischen Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr verarbeitet. Die von den Antragstellern angegebenen und für die Bearbeitung des Zuschussantrags erforderlichen Informationen werden von der für das betreffende Programm verantwortlichen Abteilung ausschließlich zu diesem Zweck verarbeitet. Auf Wunsch können dem Antragsteller die persönlichen Daten zur Korrektur oder Ergänzung zugesendet werden. Alle Fragen bezüglich dieser Daten sind an die entsprechende  Nationale Agentur, an die das Formular zurückgesendet werden muss, zu richten. Zuschussempfänger können jederzeit eine Beschwerde gegen die Verarbeitung ihrer persönlichen Daten an den europäischen Datenschutzbeauftragten richten (http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/de/Home).
Unterschrift: _______________________________ Datum: ___________________

Name des Unterzeichnenden: ______________________________________________

Position in der Organisation: _____________________________________________
Name der antragstellenden Organisation:____________________________________

Stempel der antragstellenden Organisation:
5. Erasmus – Zertifikat für Konsortien zur Durchführung von Erasmus-Praktika
Dieser Abschnitt sollte nur von Antragstellern ausgefüllt werden, die keine gültige Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika für das Hochschuljahr 2010/11 besitzen. Falls der Antrag erfolgreich ist, erhält das Konsortium ein ERASMUS-Zertifikat für Konsortien zur Durchführung von ERASMUS-Praktika für ein Jahr oder für drei Jahre mit der Option der Verlängerung bis zum Jahr 2013, abhängig von den Erfahrungen des Konsortiums. 

Falls ein Konsortium ohne frühere Erfahrung im Bereich der Organisation und Durchführung von nationalen oder internationalen Praktika ausgewählt wird, erhält dieses ein einjähriges Zertifikat. 
5.1 Ziele, Inhalt, Hintergrund und Verbreitung
· Beschreiben Sie die Ziele und den Zweck des Konsortiums sowie seine Zielgruppen und erläutern Sie dessen Bedeutung im Hinblick auf die Zielsetzungen/die Bedürfnisse der Partner im Konsortium.
	
maximal ½ Seite





Beschreiben Sie jedwede bedeutsame Hintergrund-Informationen und, falls zutreffend, Erfahrungen und frühere Errungenschaften des Konsortiums im Hinblick auf die Organisation von Studierendenpraktika. Die folgenden Punkte sollten behandelt werden:

1) Erfahrung in der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen
2) Erfahrung in der Organisation und Durchführung von Studierendenpraktika auf nationaler und internationaler (transnationaler) Ebene. Geben Sie jedwede zusätzliche Information an, die Sie für Ihre Ergebnisse als relevant erachten.
3) Erfahrung mit Studierendenpraktika im Rahmen des Leonardo-da-Vinci-II-Programms. Machen Sie für jedes der letzten drei Jahre (2004, 2005 und 2006) ausführliche Angaben zu bewilligten Projekten und der Anzahl der geplanten und realisierten Studierendenpraktika. Geben Sie alle zusätzlichen Informationen an, die Ihrer Meinung nach für Ihre Leistungen relevant sind.
maximal ½ Seite

Beschreiben Sie die zu erwartenden Ergebnisse und wie diese verbreitet und mit anderen Hochschulen und Organisationen, wie etwa im betreffenden Wirtschaftssektor, bzw. auf nationaler und/oder auf internationaler Ebene geteilt werden sollen.
maximal ½ Seite
5.2 Qualität des Konsortiums und seines Managements
· Management des Konsortiums, Struktur des Konsortiums, Rollen und Verantwortungsbereiche der Partner: Beschreiben Sie allgemein die administrativen, technischen und professionellen Kapazitäten der Partner, um ihrer Verantwortung nachzukommen; geben Sie das Know-how und die Fähigkeit der Partner an, um Infrastruktur und Personal bereitzustellen und mit den erforderlichen Kenntnissen auszustatten. 
· Erläutern Sie, wie Sie die Arbeit des Konsortiums im Zeitrahmen des Programms für lebenslanges Lernen und darüber hinaus auf Dauer sicherstellen wollen.
maximal ½ Seite

5.3 Qualität der Organisation der Mobilität 

· Information und Auswahl: 
· A) Beschreiben Sie, wie potentielle studentische Teilnehmer über die Möglichkeiten eines Praktikums informiert werden. Erläutern Sie, wie diese ausgewählt werden.
· B) Beschreiben Sie, wie potentielle Gastunternehmen informiert werden und inwiefern sie die Möglichkeit haben, ein Praktikum anzubieten. Beschreiben Sie, wie die Qualität des angebotenen Praktikums bewertet wird. Beschreiben Sie, wie Angebot und Nachfrage auf einander abgestimmt werden. 
· Vorbereitung: Beschreiben Sie, wie die Teilnehmer auf den Auslandsaufenthalt vorbereitet werden. Erläutern Sie die pädagogische, kulturelle und sprachliche Vorbereitung, die sie (=die Teilnehmer) erhalten werden.
· Praktische Unterstützung: Beschreiben Sie die praktische und logistische Unterstützung, die die Teilnehmer im Rahmen des Projekts erhalten (Reiseorganisation, Versicherung, Visa, Unterbringung, Sozialversicherung usw.).
· Ausbildungsinhalte: Erläutern Sie, wie die Ausbildungsinhalte mit den Partnerorganisationen im Ausland, die die Studierenden aufnehmen, und mit den teilnehmenden Studierenden selbst vereinbart werden.
· Betreuung: Beschreiben Sie die Bestimmungen bezüglich der Mentoren, deren Aufgabe darin besteht, die Teilnehmer zu beraten, ihnen bei der Integration in das Unternehmen zu helfen und ihre Ausbildungsfortschritte zu überwachen.
· Anerkennung: Die entsendende Hochschule sollte jedem Teilnehmer den Zeitraum des Auslandspraktikums anerkennen. Wie soll das geschehen? Erklären Sie die Anwendung des ECTS oder eines vergleichbaren Systems der Anerkennung. Erklären Sie, wie fakultative (d.h.  nicht obligatorische) Praktika dokumentiert werden, z. B.  im Diploma Supplement des Studierenden oder zumindest im Transcript of Records, und ob die Europass-Dokumente (z. B. Europass Mobilität oder Diploma Supplement) verwendet und vervollständigt werden. 
· Evaluierung: Erklären Sie, wie die im Rahmen des Praktikums verbrachte Zeit von den Teilnehmern bewertet wird.
	maximal 1 Seite



5.4 Horizontale Aspekte
Kulturelle und sprachliche Unterschiede
Beschreiben Sie bitte ggf. die vorgesehenen Maßnahmen zur Förderung eines Bewusstseins für die Bedeutung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt.
Behinderungen oder andere besondere Bedürfnisse
Sofern anwendbar, beschreiben Sie bitte die vorgesehenen Maßnahmen, um Menschen mit 
Behinderungen oder anderen besonderen Bedürfnissen die Teilnahme am ERASMUS-Praktikumsprogramm zu ermöglichen.
Sonstige horizontale Aspekte
6. Ziele
Dieser Abschnitt sollte von allen antragstellenden Konsortien ausgefüllt werden, unabhängig davon, ob sie eine gültige Zertifizierung als Konsortium für die Durchführung von ERASMUS-Praktika für das Hochschuljahr 2010/11 besitzen oder nicht.
6.1 Bedeutung für die operativen Ziele des Programms
Bitte kreuzen Sie in der nachfolgenden Tabelle die Ziele des ERASMUS-Unterprogramms an, auf die sich, zusätzlich zum bereits angekreuzten Ziel, Ihr Antrag bezieht (wenn keine weiteren Ziele hinzukommen, lassen Sie die Felder unausgefüllt).
	X
	Verbesserung der Qualität und Erhöhung des Umfangs der Studierenden-Mobilität sowie der Mobilität der Lehrkräfte in ganz Europa, um so bis 2012 mindestens 3 Millionen individuelle Teilnehmer an der Studierenden-Mobilität im Rahmen des ERASMUS-Programms und seiner Vorläufer zu erzielen (ERA-OpObj-1).

	
	Verbesserung der Qualität und Erhöhung des Umfangs der multilateralen Zusammenarbeit zwischen Hochschulbildungseinrichtungen in Europa (ERA-OpObj-2).

	
	Verbesserung der Transparenz und Kompatibilität zwischen Hochschul- und Berufsbildungsqualifikationen in Europa (ERA-OpObj-3).

	
	Verbesserung der Qualität und Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulbildungseinrichtungen und Unternehmen (ERA-OpObj-4).

	
	Förderung der Entwicklung innovativer Praktiken in der Lehre und Ausbildung im Tertiärbereich sowie deren Transfer, auch zwischen den teilnehmenden Ländern (ERA-OpObj-5).

	
	Unterstützung der Entwicklung innovativer ICT-basierter Inhalte, Dienstleistungen, Pädagogik und Praktiken für lebenslanges Lernen (ERA-OpObj-6).


Bitte erläutern Sie näher, wie und in welchem Ausmaß die Durchführung von Praktika zu den oben angegebenen Zielen beitragen wird (maximal 1 Seite).
	


6.2 Beschreibung der Praktikumsstrategie
Beschreiben Sie die mit dem vorliegenden Zuschussantrag verbundene Praktikumsstrategie. Besondere Aufmerksamkeit sollte den Maßnahmen gezollt werden, welche die Studierendenmobilität durch Praktika steigern und verbessern sowie das Angebot von Unternehmen/aufnehmenden Einrichtungen und die Nachfrage nach Praktika aufeinander abstimmen (maximal 20 Zeilen).

Wir empfehlen dringend, die Mobilität am Ende des Mobilitätszeitraums durch ein Europass-Mobilitätszertifikat bescheinigen zu lassen, das auf der folgenden Website zur Verfügung steht:
http://europass-info.de/de/start.asp
	


6.3 Realisierte Mobilitätsmaßnahmen (Summen)
Bitten geben Sie in der nachfolgenden Tabelle die Anzahl der Praktika an, die Sie für das Hochschuljahr 2010/11 beantragen, die geschätzte Anzahl an Studierendenmobilität im Jahr 2009/10 und die tatsächliche Anzahl der im Jahr 2008/09 erreichten Studierendenmobilität (falls zutreffend).
Bitte beachten Sie, dass die „Durchschnittliche Dauer in Monaten“ mit zwei Dezimalstellen angegeben werden kann.
	Wann
	Gesamtanzahl der mobilen Personen
A
	Durchschnittliche Dauer in Monaten
B
	Gesamtdauer
(A x B)

	2010/11 beantragt
	
	
	

	2009/10 geschätzt
	
	
	

	2008/09 realisiert
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